
 
„Ehrengedenken“ bei ehemaligen Bediensteten, Ratsmitgliedern, 
Wegevorstehern, Bezirksvorstehern und Feuerwehrkameraden  
 
Bei aktiv ehrenamtlich Tätigen werden in allen Gemeinden Nachrufe geschaltet und 
Kränze niedergelegt. 
 
Gemeinde Barßel: 
 

Verstorbene Nachruf 
(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige Bedienstete 
der Gemeinde 
 

 
Ja 

 
Blumenschale 
Kollegenkreis 

 
Ja,  

Karte BM 
Ehemalige 
Gemeinderatsmitglieder 
 

 
Ja 

 
Nein 

 

 
Ja, 

Karte BM 
Ehemalige 
Bezirksvorsteher 
 

 
Nein 

 
Nein 

 
Ja, 

Karte BM 
Ehemalige 
Wegevorsteher 
 

 
Nein 

 
Nein 

 
Nein 
 

Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   
 

Ja, (wenn noch 
Mitglied in der 
Altersabteilung 

 
Nein 

Ja, je nach 
vorheriger 
Funktion 

 
 
Gemeinde Bösel  
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige Bedienstete 
der Gemeinde 
 

 
Ja 

 
Ja 

 

Ehemalige 
Gemeinderatsmitglieder 
 

 
Ja 

 
Ja 

 

Ehemalige 
Bezirksvorsteher 
 

 
Ja 

 
Ja 

 

Ehemalige 
Wegevorsteher 

   

 
Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   
 

 
Ja 

 
Ja 
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Anmerkungen: 
 
bis 5 Jahre für die Gemeinde tätig: Trauerkranz und Anzeige nur MT 
      (NWZ nur dann, wenn dort aus- 
      schließlich die Familienanzeige  
      erfolgt ist!) 
 
ab 5 Jahre für die Gemeinde tätig: Trauerkranz und Anzeige MT und NWZ 

 
 
Gemeinde Cappeln (Oldenburg): 
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige Bedienstete der Gemeinde 
 

Ja Nein Nein 

Ehemalige Gemeinderatsmitglieder 
 

Ja Nein Nein 

Ehemalige Bezirksvorsteher 
 

Ja Nein Nein 

Ehemalige Wegevorsteher 
 

Nein Nein Nein 

Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr (nur für 
Gemeindebrandmeister, stv. 
Gemeindebrandmeister, 
Ortsbrandmeister u. stv. 
Ortsbrandmeister) 
 

Ja 
(zusammen 
mit der 
Feuerwehr) 

Nein (aber 
von der 
Feuer-
wehr) 

Nein 

 
 
Stadt Cloppenburg: 
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige Bedienstete der Gemeinde 
 

Ja Ja Ja 

Ehemalige Gemeinderatsmitglieder 
 

Ja Ja Ja 

Ehemalige Bezirksvorsteher 
 

Ja Ja Ja 

Ehemalige Wegevorsteher 
 

Nein Nein Nein 

Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   

Ja Ja Nein 
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Gemeinde Emstek:        
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige langjährige Mitarbeiter und 
Bedienstete der Gemeinde Emstek 
- (ab 5 Jahren) 

 
- (Zugehörigkeit weniger als 5 
Jahren oder deren Ausscheiden 
länger als 10 Jahre zurückliegt) 

 

 
Ja 
 
 
Ja 

 
Ja 
 
 
Nein 

 
Nein 
 
 
Nein 

Ehemalige Gemeinderatsmitglieder 
- (ab 5 Jahren) 

 
- (Zugehörigkeit weniger als 5 
Jahren oder deren Ausscheiden 
länger als 10 Jahre zurückliegt) 

 

 
Ja 
 
Ja 

 
Ja 
 
Nein 

 
Nein 
 
Nein 

 
Ehemalige Bezirksvorsteher 
- (ab 5 Jahren) 

 
- (Zugehörigkeit weniger als 5 
Jahren oder deren Ausscheiden 
länger als 10 Jahre zurückliegt 

 

 
 
Ja 
 
 
Ja 

 
 
Ja 
 
 
Nein 

 
 
Nein 
 
 
Nein 

 
Ehemalige Wegevorsteher 
 

 
Nein 

 
Nein 

 
Nein 

 
Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   
- Gemeinde Emstek     *gemeinsamer 
- Feuerwehr                   Nachruf 

 
 
 
Ja* 
Ja* 

 
 
 
Nein 
Ja 

 
 
 
Nein 
Nein 

 
Sonstige: 
Mitarbeiter und Bedienstete der 
Verwaltung und Ratsmitglieder während 
ihrer laufenden Legislaturperiode 
 

 
 
Ja 

 
 
Ja 

 
 
Nein 

Anmerkungen: 
 
In Einzelfällen und allen anderen Fällen entscheidet der Bürgermeister, gegebenenfalls der 
Verwaltungsausschuss, in Anlehnung an die Richtlinien über Ehrungen und Anerkennungen in 
eigenem Ermessen. 
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Stadt Friesoythe: 
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

Ehemalige 
Bedienstete der 
Gemeinde 
 
 

Ja, wenn 
versorgungsberechti
gt ausgeschieden 
oder durch Erreichen 
der Altersgrenze, 
Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit 

Ja, wenn 
versorgungsbe-
echtigt 
ausgeschieden 
oder durch 
Erreichen der 
Altersgrenze, 
Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit 

Ja 

Ehemalige 
Gemeinderatsmit- 
glieder 
 
 

Ja, bei 
Abgeordneten der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
bei Abgeordneten, 
die 3 Wahlperioden 
dem Rat angehört 
haben 

Ja, bei 
Abgeordneten der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
bei Abgeordneten, 
die 3 Wahlperioden 
dem Rat angehört 
haben 

Ja 

Ehemalige 
Bezirksvorsteher 
 
 

Ja, wenn Tätigkeit in 
der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
insgesamt 3 
Wahlperioden 
ausgeübt 

Ja, wenn Tätigkeit 
in der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
insgesamt 3 
Wahlperioden 
ausgeübt 

Ja 

Ehemalige 
Wegevorsteher 

Nein Nein Nein 

Ehemalige Mitglieder 
der  
Freiwilligen 
Feuerwehr   
 

Ja, wenn Tätigkeit in 
der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
insgesamt 3 
Wahlperioden 
ausgeübt 

Ja, wenn Tätigkeit 
in der 
vorangegangenen 
Wahlperiode oder 
insgesamt 3 
Wahlperioden 
ausgeübt 

Ja 

Anmerkungen: 
Die Richtlinien für Ehrungen und Anerkennungen der Stadt Friesoythe werden zurzeit überarbeitet. Ab 
2014 wird es einige geringfügige Änderungen geben. 
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Gemeinde Garrel     
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

 
Ehemalige Bedienstete der Gemeinde 
 
 

Ja Ja Ja 

 
Ehemalige Gemeinderatsmitglieder 
 
 

Ja Ja Ja 

 
Ehemalige Bezirksvorsteher 
 
 

Ja Ja Ja 

Ehemalige Wegevorsteher 
 
 

Ja Ja Ja 

Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   
 

Ja Ja 
 

Ja 

 
Sonstige 
 
 
 

   

 
 
 
Gemeinde: Lastrup     
 
Verstorbene Nachruf 

(Presse) 
Ja/Nein  

Kranz 
 
Ja/Nein 

Beileids- 
schreiben 
Ja/Nein 
 

 
Ehemalige Bedienstete der Gemeinde 
 
 

Ja nein nein 

 
Ehemalige Gemeinderatsmitglieder 
 
 

Ja Ja Nein 

 
Ehemalige Bezirksvorsteher 
 
 

Ja Ja nein 

Ehemalige Wegevorsteher 
 

nein Nein nein 
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Ehemalige Mitglieder der  
Freiwilligen Feuerwehr   
 

Ja Ja nein 

 
Sonstige 
 
 
 

   

 
 
Gemeinde Saterland 
 
Ausgeschiedene Ratsmitglieder: 
 
1. Mitgliedschaft von weniger als 10 
Jahren (wenn die Gemeinde auf den 
Sterbefall hingewiesen wird) 
 

 
 
Kranzspende mit Schleife  
Gedenkminute in der nächsten 
öffentlichen Ratssitzung 

 
2. Mitgliedschaft von 10 Jahren und 
mehr (wenn die Gemeinde auf den 
Sterbefall hingewiesen wird) 
 

 
Nachruf und Kranzspende 
 
Der Nachruf wird in der Tageszeitung 
veranlasst, in der die Familie eine 
Todesanzeige veröffentlich. Soweit eine 
Todesanzeige nicht erfolgt, wird der 
Nachruf in einer Zeitung veranlasst. 
 
 

 
 
ausgeschiedene Ehrenbeamte und 
Bezirksvorsteher 
 
bis zu 10 Dienstjahren (wenn die 
Gemeinde von dem Ableben Kenntnis 
erhält) 
 
nach mindestens 10 Dienstjahren (wenn 
die Gemeinde von dem Ableben 
Kenntnis erhält) 
 
 

Kranzspende mit Schleife 
 
 
 
 
 
 
Nachruf und Kranzspende mit Schleife 
 
Der Nachruf wird in der Tageszeitung 
veranlasst, in der die Familie eine 
Todesanzeige veröffentlich. Soweit eine 
Todesanzeige nicht erfolgt, wird der 
Nachruf in einer Zeitung veranlasst. 
 
 

 
 


